
Anlage A zur V/0688/2021

Kurzüberblick

Mit der Vorlage V/0688/2021 wird der Gleichstellungsplan 2022-2025 vorgestellt.

Ziele/Teilziele/Zielerreichung

Im vorliegenden Gleichstellungsplan werden auf Basis einer Analyse der Beschäftigungsstruktur
Handlungsbedarfe beschrieben aus denen sich konkrete Ziele und Maßnahmen für die Jahre
2022-2025 ergeben. Der Gleichstellungsplan ist verpflichtend fortzuschreiben und wird vom Rat
der Stadt Münster für die nächsten vier Jahre beschlossen. Er enthält Maßnahmen zur Förderung
der Gleichstellung, zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zum Abbau der
Unterrepräsentanz von Frauen und stellt eine wichtige Grundlage der städtischen
Personalentwicklung dar.

Finanzierung

Produktgruppe: Nr. der PG Bezeichnung der PG –

Auswirkungen auf den Ergebnisplan x Ja Nein

Auswirkungen auf den Finanzplan Ja Nein x teilw.

Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten? Ja Nein x teilw.

Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten? Ja Nein x teilw.

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? Ja Nein x teilw.

Bereits veranschlagt? Ja Nein x teilw.

Konkrete finanzielle Bedarfe lassen sich erst ermitteln, wenn einzelne Maßnahmen im Laufe des
Gleichstellungsplans konkretisiert werden, sofern sie nicht schon im Rahmen laufender
Arbeitsplanungen kalkuliert wurden. Eine erfolgreiche Umsetzung des Gleichstellungsplan wird
auch von den dann für die noch zu planenden Maßnahmen zur Verfügung gestellten Ressourcen
abhängig sein.

Pflichtigkeitsgrad

Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig
pflichtig

überwiegend
pflichtig

überwiegend
freiwillig

vollständig
freiwillig

Diese Vorlage resultiert aus den Vorgaben des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (§5 LGG).

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration)

Diese Vorlage hat eine unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für das Thema Gleichstellung. Das
Amt für Gleichstellung hat an dem jetzt vorliegenden Entwurf aktiv mitgewirkt.


